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Signatur StAZH OS 39 (S. 264-265) 

Titel Abänderung des Reglementes für die Studierenden 
und Auditoren der Universität Zürich vom 
11. März 1952. 

Ordnungsnummer  

Datum 27.01.1953 
 
[S. 264] Auf Antrag der Erziehungsdirektion und des Erziehungsrates 
beschließt der Regierungsrat: 
I. Folgende vom Erziehungsrat am 27. Januar 1953 beschlossene, auf Beginn des 
Sommersemesters 1953 in Kraft tretende Abänderung des § 32 des Reglementes für 
die Studierenden und Auditoren der Universität Zürich vom 11. März 1952 wird 
genehmigt: 
«Mit dem Kollegiengeld ist ein Semesterbeitrag von Fr. 33.– zu entrichten. Studierende, 
die gemäß Bundesgesetz über die Alters- und Hinterbliebenenversicherung vom 
20. Dezember 1946 beitragspflichtig sind, haben gleichzeitig ihren Beitrag zu leisten. 
Aus dem Semesterbeitrag werden zugewiesen: 
Fr. 6.– an die Bibliotheken und Sammlungen Fr. –.50 an den Stipendienfonds der 
höhern Lehranstalten // [S. 265] 
Fr. 11.50 an die Kranken- und Unfallkasse 
Fr. 7.– an das Hochschulsanatorium in Leysin 
Fr. 4.– an die Kasse der Studentenschaft 
Fr. 1.– an die Darlehenskasse für die Studierenden 
Fr. 3.– an den Akademischen Sportverband.» 
II. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 29. Januar 1953. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Meier. Dr. Isler. 
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